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T 314/88 

Sachverhalt und Antrãge 

Durch Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europãischen 
Patentamts vom 19. Januar 1988 1st die europàische Patent-
anxneldung Nr. 83 112 419.3 zurückgewiesen worden. 

Gegen diese Entscheidung hat die Anmelderin am 

18. März 1988 unter gleichzeitiger Entrichtung der Gebühr 
Beschwerde erhoben. 

Mit Schreiben vom 30. August 1988 hat der Geschäftsstel-
lenbeamte der Beschwerdekamjuer die Anmelderin auf das 
Fehien der Beschwerdebegründung und auf die voraussicht-

liche Verwerfung der Beschwerde als unzulãssig aufmerksam 
gemacht sowie auf die Möglichkeit einer Wiedereinsetzung 
nach Artikel 122 EPU hingewiesen. 

Die Anmelderjn hat sich weder zu dem Schreiben der Ge-
schäftsstelle geäui3ert noch die Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand beantragt. 

EntscheidungsgrUnde 

Da eine Beschwerdebegründung nicht eingegangen ist, 1st die Be-

schwerde gemäB Artikel 108 in Verbindung mit Regel 65 (1) EPU als 
unzulâssig zu verwerfen. 
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2 	T iL4/88 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde wird als unzulassig verworfen. 

Der Geschäftsstellenbeainte: 	Der Vorsitzende: 

V M-7  
S. Fabiani 
	

P.K.J. van den Berg 
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